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Gesetzliche Ausgangslage

▪ keine allgemeine gesetzliche Vertretungsmacht für 
Ehegatten, Abkömmlinge oder nahe Verwandte 

▪ bei Handlungsunfähigkeit Notwendigkeit der 
Betreuerbestellung

▪ Betreuerbestellung führt zu zeitlicher Verzögerung, 
Kontrolle durch Gericht, Genehmigungserfordernisse

▪ Alternative: Vorsorgevollmacht an Vertrauensperson



Gesetzliche Ausnahme- 
Notvertretungsrecht Ehegatten

▪ Ausnahme seit 1. Januar 2023: Notvertretungsrecht für 
Ehegatten in Gesundheitsangelegenheiten für maximal 6 
Monate (§1358 BGB). Dieses Recht ist begrenzt auf 
Gesundheitsangelegenheiten und auf Entscheidungen 
über eine kurzfristige freiheitsentziehende Maßnahme.

▪ § 1358 BGB normiert auch, dass die Berechtigung zur 
Ausübung des Vertretungsrechtes des Ehegatten nicht 
besteht, wenn

▪ die Ehegatten getrennt leben, dem vertretenden Ehegatten 
oder dem behandelnden Arzt bekannt ist, dass der 
vertretene Ehegatte eine Vertretung durch seinen Ehegatten 
ablehnt oder jemanden anderen zur Wahrnehmung seiner 
Angelegenheit bevollmächtigt hat (z.B. durch eine 
Vorsorgevollmacht).



Gesetzliche Ausnahme- 
Notvertretungsrecht Ehegatten

• Tritt eine Notsituation ein und wird das Vertretungsrecht 
erstmals gegenüber einem Arzt geltend gemacht, so hat 
dieser dem Ehegatten, der den erkrankten Ehegatten 
vertritt, schriftlich zu bestätigen, dass 

– die Voraussetzungen des § 1358 BGB vorliegen. Er hat im Rahmen 
dieser Bestätigung insbesondere den Zeitraum, ab dem das 
Vertretungsrecht greift, schriftlich zu bestätigen. Diese schriftliche 
Bestätigung durch den Arzt muss auch eventuelle Ausschlussgründe 
berücksichtigen. Der Arzt hat sich hierfür vom vertretenden 
Ehegatten schriftlich bestätigen zu lassen, dass das 
Vertretungsrecht bisher noch nicht ausgeübt wurde und kein 
Ausschlussgrund für das Ehegattenvertretungsrecht vorliegt.

• Die Bescheinigung hat der Arzt dem vertretenden 
Ehegatten zur weiteren Ausübung des Vertretungsrechts zu 
übergeben. Dieses ist in der Folge bei allen 
Vertretungshandlungen im Bereich der Gesundheitssorge 
im Rahmen des Notvertretungsrechtes vorzulegen.



Gesetzliche Ausgangslage

▪ Vorsorgevollmacht ist Vollmacht nach §§164 ff BGB

▪ Nach §1814 Abs. 3 Ziff. 2 (neu)  BGB ist Vorsorgevollmacht 
gegenüber einer gerichtlichen Betreuung vorrangig-

   auch andere Hilfen etwa auf Basis sozialer Rechte/Vorschriften

▪ Erst wenn keine eigene Vollmachtsregelung vorliegt, greift die 
Fürsorgepflicht des Staates durch Betreuung

▪ Betroffener muss zur Erteilung der Vorsorgevollmacht 
geschäftsfähig sein (vor Erteilung der Vollmacht ärztliches Attest 
ausstellen lassen, im Zweifel ist grundsätzlich von Geschäftsfähigkeit 
auszugehen)



Wofür Vorsorge?

▪ Wer kümmert sich um meine Behörden- und 
Versicherungsangelegenheiten? 

▪ Wer kümmert sich um mein E-Mail – Postfach?

▪ Wer entscheidet über Operationen und medizinische Maßnahmen?

▪ Wer kündigt ggf. Telefonanschluss oder Mietvertrag?

▪ Wer erledigt meine Bankgeschäfte?

▪ Wer sucht Platz im Pflegeheim?

▪ Wer organisiert ambulante Hilfen?



Was spricht für eine Vorsorgevollmacht?

▪ garantiert hohes Maß an Selbstbestimmung – Wünsche und Bedürfnisse 
können berücksichtigt werden

▪ vertraute Personen können benannt werden 

▪ keine gerichtliche Aufsicht (zugleich Risiko – Betreuungsverfügung als 
Alternative!)



Gibt es auch Risiken bei Erteilung einer 
Vorsorgevollmacht?

▪ Vorsorgevollmacht bevollmächtigt regelmäßig ab sofort und ohne zeitliche 
und sachliche Einschränkung!

▪ regelmäßig soll die Vollmacht aber erst dann greifen, wenn Vollmachtgeber 
seine Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln kann

▪ Dilemma ist bei Formulierung zu beachten

▪ dennoch sollte Vollmacht möglichst bedingungsfrei formuliert sein(keine 
“Vollmacht für den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit“)

▪ dies schränkt Akzeptanz im Rechtsverkehr stark ein

▪ Problem über Innenverhältnis lösen, am besten Vollmacht nicht

   aushändigen, sondern den Bevollmächtigten nur auf

   Existenz und Aufenthaltsort der Urkunde hinweisen 

▪ möglich ist auch, Vollmacht nur unter Vorlage ärztlichen Attestes (eines 
bestimmten Arztes) wirksam werden zu lassen



Genügt eine Generalvollmacht pauschal 
formuliert „für alle Angelegenheiten“?

▪ Nein, sie deckt mehrere wichtige Fälle nicht ab, weil das Gesetz für einige 
Sachverhalte verlangt, dass die Vollmacht die Befugnisse ausdrücklich 
bezeichnet

▪ Wichtige Beispiele sind:

➢Keine Zustimmung zu lebensgefährlichen Untersuchungen oder 
medizinischen Eingriffen möglich

➢Keine Ablehnung einer ärztlichen Untersuchung oder eines medizinischen 
Eingriffs, wenn hierbei Lebensgefahr besteht oder schwerer 
Gesundheitsschaden zu erwarten ist  - Abbruch lebenserhaltender oder 
lebensverlängernder Maßnahmen nicht möglich

➢Keine Einwilligung in Organspende möglich



Was sind die Kernelemente einer 
Vorsorgevollmacht?

▪ in der Vollmacht sind die konkreten Angelegenheiten, für welche Vollmacht 
in welchen Situationen erteilt wird im einzelnen zu benennen

▪ üblicherweise Regelungen für folgende Bereiche:

➢Gesundheitsvorsorge/Pflegebedürftigkeit

➢Aufenthalt und Wohnungsangelegenheiten

➢Behörden

➢Vermögenssorge

➢Post und Fernmeldeverkehr

➢Vertretung vor Gericht

➢Befugnis zur Untervollmachtserteilung

➢Geltung über den Tod hinaus ( zu empfehlen, wenn Bevollmächtigter 
entscheidungsbefugt bleiben soll, bis ggf. die Erben die Vollmacht 
widerrufen)



Welche Formerfordernisse bestehen für die 
Vorsorgevollmacht?

▪ Grundsätzlich formlos möglich, keine Formvorschriften

▪ Schriftliche (nicht handschriftlich nötig) Abfassung aber aus 
Gründen der Beweiskraft immer empfehlenswert (Ort, 
Unterschrift, Datum)

▪ Öffentliche Beglaubigung (bestätigt, dass Unterschrift vom 
Urheber stammt) durch Notar oder (kostengünstiger) durch 
Betreuungsbehörde (Wirkung endet jedoch mit dem Tod des 
Vollmachtgebers!) möglich – diese Form bspw. notwendig, wenn 
der Bevollmächtigte Grundstücksgeschäfte erledigen können soll 
oder eine Erbausschlagung möglich sein soll

▪ Notarielle Beurkundung(bestätigt ebenfalls Identität, garantiert 
aber zusätzlich auch Inhaltskontrolle und Kontrolle der 
Geschäftsfähigkeit, weil der Notar bei Zweifeln an dieser 
verpflichtet ist Nachforschungen anzustellen oder die 
Beurkundung abzulehnen) – diese Form nach BGH (Beschluss vom 
12.11.2020 V ZB 148/19) – nicht mehr zwingend notwendig bzgl. 
Vollmacht, die auch zu Immobiliengeschäften ermächtigt



Besonderheiten bei Vertretung in 
Bankangelegenheiten

▪ es ist ratsam ergänzend eine Vollmacht auf dem von Banken und 
Sparkassen angebotenen Vordruck „Konto-/Depotvollmacht-
Vorsorgevollmacht“ zu erteilen

▪ am besten geschieht Vollmachterteilung in der Bank des 
Vollmachtgebers in Anwesenheit eines Bankmitarbeiters und des 
Bevollmächtigten ( die Bank/Sparkasse ist gesetzlich verpflichtet, 
den Bevollmächtigten  durch Personalausweis oder Reisepass zu 
identifizieren)



Können mehrere Personen bevollmächtigt 
werden?

▪ Ja, es steht dem Vollmachtgeber frei eine oder mehrere Personen 
zu bevollmächtigen

▪ Es muss festgelegt werden, ob jeder Bevollmächtigte einzeln 
(Einzelvertretung) oder nur sämtliche Bevollmächtigte gemeinsam 
(Gesamtvertretung) handeln können

▪ Es kann auch bestimmt werden, dass in ausgewählten 
Angelegenheiten nur durch mehrere bevollmächtigte Personen 
gemeinsam entschieden werden darf

▪ Auch die Genehmigung zur Vergabe von Untervollmachten kann 
der bevollmächtigten Person erteilt werden



Wann endet die Vorsorgevollmacht?

▪ mit dem Tod des Betroffenen ( es sei denn postmortale Vollmacht 
wird erteilt)

▪ Vorsorgevollmacht ist jederzeit frei widerrufbar durch den 
Vollmachtgeber (wenn er geschäftsfähig ist)

▪ Widerruf durch Dritte bei Geschäftsunfähigkeit des Betroffenen, 
denkbar etwa bei Missbrauch durch Bevollmächtigten – möglich 
durch extra hierfür gerichtlich angeordnete Betreuung mit dem 
Aufgabenkreis des Widerrufs der Vollmacht



Aufbewahrung/Registrierung der Vollmacht?

▪ aus Sicherheitsgründen sollte in der Vorsorgevollmacht geregelt 
sein, dass der Bevollmächtigte die Urkunde im Original vorzulegen 
hat, um wirksam handeln zu können

▪ dann muss Zugänglichkeit aber auch gewährleistet sein oder die 
Urkunde wird von vornherein übergeben (Risiko!, da die Vollmacht 
ja sofort wirksam ist) oder

▪ Registrierung beim Zentralen Vorsorgeregister der 
Bundesnotarkammer (dort erfolgt keine inhaltliche Prüfung, 
jederzeitige Abfrage durch Betreuungsgerichte möglich! )

          Adresse: 

Bundesnotarkammer

 -Zentrales Vorsorgeregister-

Postfach 080151

10001 Berlin



Betreuungsverfügung- was ist 
das?

Betreuungsgericht prüft im gerichtlichen Verfahren neben der Frage, ob 
keine oder nur teilweise Fähigkeit des Regelns eigener Angelegenheiten 
aufgrund körperlicher, geistiger oder   seelischer Behinderung oder 
Erkrankung vorliegt auch, ob der zu Betreuende einen Wunschbetreuer hat 
oder – wenn der Betreffende sich nicht mehr äußern kann – ob solch ein 
Wunsch – mit einer Betreuungsverfügung – festgelegt wurde

Daran ist das Gericht gebunden (außer dies läuft dem Wohl des Betroffenen 
offensichtlich zuwider)!



Betreuungsverfügung- Inhalt?

• neben dem gewünschten Betreuer kann auch erklärt werden, wer in 
keinem Fall beauftragt werden soll

• es kann auch angegeben werden, welche Dinge vom Betreuer zu 
beachten sind ( bspw. Wahl eines bestimmen Pflegeheims)

• kann/sollte auch mit Vorsorgevollmacht verbunden werden, bspw. wenn 
die Vollmacht für bestimmte Geschäftsbesorgungen nicht gelten soll und 
für diese Bereiche dann eine Betreuung notwendig werden kann 



Betreuungsverfügung- 
Formerfordernis?

• Grundsätzlich an keine Form gebunden

• Schriftform und Unterschrift für Echtheitsbeweis empfehlenswert

• Auch die Betreuungsverfügung kann beim Zentralen Vorsorgeregister bei 
der

Bundesnotarkammer

 -Zentrales Vorsorgeregister-

Postfach 080151

10001 Berlin

      registriert werden.



Was ist eine Patientenverfügung?

• Legaldefinition in  § 1827 Abs. 1 1. HS BGB: gesetzlich definiert als 
schriftliche Erklärung einer volljährigen, einwilligungsfähigen Person, ob 
sie in bestimmte, zum Zeitpunkt der Festlegung noch nicht unmittelbar 
bevorstehende Untersuchungen ihres Gesundheitszustandes, 
Heilbehandlungen oder ärztliche Eingriffe einwilligt oder diese untersagt,

      wenn nicht mehr einwilligungsfähig

• dadurch Einflussnahme auf spätere ärztliche Behandlung, wenn zum 
Zeitpunkt der Behandlung nicht mehr ansprechbar bzw. nicht mehr 
einwilligungsfähig

• richtet sich in erster Linie an Ärzte bzw. Behandler

• sollte mit Vorsorgevollmacht oder Betreuungsverfügung kombiniert 
werden, damit eine Person des Vertrauens dem Patientenwillen Geltung 
verschafft



Ist eine Patientenverfügung 
verbindlich?

• grundsätzlich ja, wenn durch die Festlegung der Patientenwille für eine konkrete Lebens- 
und Behandlungssituation eindeutig und sicher festgestellt werden kann

• genaue Bezeichnung notwendig, ob in eine bestimmte Behandlung eingewilligt oder diese 
abgelehnt wird – allgemeine Anweisungen wie „ein würdevolles Sterben zu ermöglichen 
oder zuzulassen, wenn ein Therapieerfolg nicht mehr zu erwarten ist oder die allgemeine 
Äußerung keine lebenserhaltenden Maßnahmen zu wünschen“ enthalten gemäß jüngster 
Rechtsprechung des BGH aus 2016 bzw. 2017 keine ausreichend bestimmte 
Behandlungsentscheidung“

• Anordnungen dürfen nicht gegen gesetzliches Verbot verstoßen (bspw. keine Tötung auf 
Verlangen)

• bei fehlender Patientenverfügung oder fehlender Festlegung in einer Patientenverfügung 
ist aufgrund des mutmaßlichen Willens des Patienten zu entscheiden(dabei sind frühere 
mündliche oder schriftliche Äußerungen des Kranken -zum Bsp. eine zu allgemein 
gehaltene Patientenverfügung- ebenso zu berücksichtigen wie seine 
Lebensentscheidungen, Wertvorstellungen und Überzeugungen. Soweit dies ohne 
erhebliche Verzögerung möglich ist, soll nahen Angehörigen und sonstigen 
Vertrauenspersonen des Patienten bei der Feststellung seines Behandlungswillens 
Gelegenheit zur Äußerung gegeben werden)

      



Wann muss (dennoch)das Betreuungsgericht 
über Behandlungsmaßnahme entscheiden?

• Nur bei unterschiedlichen Auffassungen oder Zweifeln des Arztes und des 
Betreuers bzw. Bevollmächtigten über den Patientenwillen und der Gefahr des 
Todes oder schwerer Gesundheitsschäden des Patienten muss das 
Betreuungsgericht die Verweigerung oder den Widerruf der Einwilligung in eine 
Behandlung genehmigen (§ 1829 Abs. 3-5 BGB neu, vorher § 1904 BGB). 



Was sind die Kernelemente einer 
Patientenverfügung?

• Aufgelistet werden sollten konkrete, exemplarische Situationen, für welche die 
Patientenverfügung gelten soll, also bspw. formuliert wie folgt:

      wenn,

➢ ich mich aller Wahrscheinlichkeit nach unabwendbar im unmittelbaren Sterbeprozess 
befinde

➢ ich mich im Endstadium einer unheilbaren, tödlich verlaufenden Krankheit befinde, selbst 
wenn der Todeszeitpunkt noch nicht absehbar ist,

➢ infolge einer Hirnschädigung meine Fähigkeit Einsichten zu gewinnen, Entscheidungen zu 
treffen und mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, nach Einschätzung zweier 
erfahrener Ärztinnen oder Ärzte aller Wahrscheinlichkeit nach unwiederbringlich erloschen 
ist, selbst wenn der Todeszeitpunkt noch nicht absehbar ist. Dies gilt für direkte 
Hirnschädigung z.Bsp. durch Unfall, Schlaganfall oder Entzündung ebenso wie für indirekte 
Hirnschädigung z.Bsp. nach Wiederbelebung, Schock oder Lungenversagen. Es ist mir 
bewusst, dass in solchen Situationen die Fähigkeit zu Empfindungen erhalten sein kann und 
das Aufwachen aus diesem Zustand nicht ganz sicher auszuschließen, aber 
unwahrscheinlich ist

➢ ich infolge eines weit fortgeschrittenen Hirnabbauprozesses (z.Bsp bei Demenzerkrankung) 
auch mit ausdauernder Hilfestellung nicht mehr in der Lage bin, Nahrung und Flüssigkeit 
auf natürliche Weise zu mir zu nehmen



Was sind die Kernelemente einer 
Patientenverfügung?

• dazu sind Festlegungen zu Einleitung, Umfang oder Beendigung bestimmter 
ärztlicher Maßnahmen für diese Situationen zu treffen, insbesondere u.a. zu 
folgenden Maßnahmen:

➢  lebenserhaltende Maßnahmen

➢ Schmerz – und Symptombehandlung

➢ künstliche Ernährung und Flüssigkeitszufuhr

➢ Wiederbelebung

➢ künstliche Beatmung

➢ Dialyse

➢ Antibiotikabehandlung

➢ Behandlung mit Blut 

Eine ärztliche Beratung vorab ist nicht nur aber gerade bei schon bestehenden schweren 
Erkrankungen/Behinderungen sehr sinnvoll, um individuell mögliche/wahrscheinliche Szenarien zu 
besprechen und in die Verfügung aufzunehmen !



Patientenverfügung- 
Formerfordernis?

• muss schriftlich (nicht handschriftlich)verfasst werden und unterzeichnet sein 

• Widerruf jederzeit formlos möglich ( setzt keine Geschäfts- oder 
Einwilligungsfähigkeit voraus)

• regelmäßige Aktualisierung sinnvoll ( Empfehlung: aller 2 Jahre neu 
unterzeichnen)



Aufbewahrung/Registrierung der 
Patientenverfügung?

▪ Hinterlegung bei Hausarzt zu empfehlen

▪ Hinweis auf Verfügung und Hinterlegungsort idealer Weise immer 
bei sich führen

▪ auch hier Registrierung beim Zentralen Vorsorgeregister der 
Bundesnotarkammer in Verbindung mit Vorsorgevollmacht oder 
Betreuungsverfügung möglich 

                                                   Adresse: 

Bundesnotarkammer

 -Zentrales Vorsorgeregister-

Postfach 080151

10001 Berlin



Beispiele

Patientenverfügung 

▪ Malteser

▪ Landratsamt Pirna 

▪ VdK

▪ Verbraucherzentrale:

https://www.verbraucherzentrale.de/gesundheit-
pflege/selbstbestimmt-die-onlinevorsorgedokumente-der-
verbraucherzentralen-76270

https://www.verbraucherzentrale.de/gesundheit-pflege/selbstbestimmt-die-onlinevorsorgedokumente-der-verbraucherzentralen-76270
https://www.verbraucherzentrale.de/gesundheit-pflege/selbstbestimmt-die-onlinevorsorgedokumente-der-verbraucherzentralen-76270
https://www.verbraucherzentrale.de/gesundheit-pflege/selbstbestimmt-die-onlinevorsorgedokumente-der-verbraucherzentralen-76270


Ich bedanke mich für Ihre 
Aufmerksamkeit!

Für Fragen stehe ich Ihnen 
gern zur Verfügung.
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